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Frage gemäß § 30 der GO des Stv. Dr. Greilich betreffend die Rodungs- und Lichtungsar-
beiten am nördlichen Ortseingang von Allendorf - ANF/3155/2016  
 
 
Sehr geehrter Hr. Dr. Greilich,  
 
Ihre Fragen können wie folgt beantwortet werden:  
 
Anfrage: 

In den letzten Wochen wurde am nördlichen Ortseingang Allendorf das westlich der Straße gele-

gene Vogelschutzgehölz über eine Breite von mehreren Metern teilgerodet und der Rest des 

Wäldchens deutlich ausgelichtet. Vor diesem Hintergrund stelle ich an den Magistrat mit der Bitte 

um zunächst mündliche Beantwortung folgende Frage: 

 

"Aus welchem Grund wurden die Rodungs- und Lichtungsarbeiten ausgeführt?" 

 

Antwort: 

Durch eine Bebauung der neuen Grundstücke unmittelbar angrenzend zur bestehen-

den Gehölzpflanzung ist ein ungehinderter Zugang zur öffentlichen Grünfläche für erforderliche 

Pflegearbeiten nicht mehr möglich. Hierfür wurden die Gehölze entlang der Grundstücksgrenze 

für einen ca. 3 m breiten Pflegeweg beseitigt, wodurch gleichzeitig mögliche Konflikte durch ei-

nen sehr hohen Gehölzbestand zur neuen Bebauung verhindert werden. Die Funktion der Ge-

hölzpflanzung ist durch diese Maßnahme nicht eingeschränkt und von ca. 23 m bleiben knapp 

20 m erhalten. Ein Auslichtungsschnitt des verbliebenen Gehölzstreifens erfolgte nicht. 
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1. Zusatzfrage: 

"Wurden Ortsbeirat Allendorf und Untere Naturschutzbehörde vor dieser Maßnahme mit dem 

Thema befasst und, soweit vorliegend, wie haben diese Gremien dazu Stellung genommen?" 

 

Antwort: 

Der Ortsvorsteher wurde am Vortrag durch das Gartenamt über die Maßnahme informiert. Lt. 

Auskunft des Ortsvorstehers hat dieser die Ortsbeiratsmitglieder, teilweise mit der Bitte, die betrof-

fenen Anwohner zu informieren, ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Einer Einbindung der Unteren Na-

turschutzbehörde bedurfte es nicht, da es sich um genehmigungsfreie Pflegemaßnahmen auf einer 

öffentlichen Grünfläche handelte.  

 

2. Zusatzfrage:  

"Welche Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust an Vogelschutzgehölz ist vorgesehen?" 

 

Antwort: 

Gemäß gültigem B-Plan handelt es sich um kein Vogelschutzgehölz, sondern um eine öffentliche 

Grünfläche (landschaftsgestaltende Aufforstung). Der B-Plan lässt für erforderliche Arbeiten einen 

Pflegeweg zu und somit ist kein Ausgleich erforderlich. Es ist aber beabsichtigt, am Rand des ver-

bliebenen Gehölzstreifens kleinere Nachpflanzungen vorzusehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Gerda Weigel-Greilich 
Bürgermeisterin  
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